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RS OGH 1965/4/27 8Ob106/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1965

Norm

ABGB §831

ABGB §881 Abs2

ABGB §1405

Rechtssatz

Hat der Eigentümer eines Liegenschaftsanteiles, der gegenüber seinem Miteigentümer auf Teilung der Liegenschaft

verzichtet hat, seinen Anteil unter Überbindung dieses Verzichtes an einem Dritten verschenkt, so kann sich der

Miteigentümer auf diese Verp<ichtungsübernahme durch den Dritten unmittelbar gegenüber dem Dritten ( analog §§

881 Abs 2 und 1405 ABGB ) berufen.
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